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1  Anwendungsbereich 
Die nachstehenden Bedingungen gelten  für Beratungstätigkei‐
ten aller Art auch ohne ausdrückliche Erwähnung bei Vertrags‐
verhandlungen,  die  von  der  Netz  Leipzig  GmbH  (nachfolgend 
Netz Leipzig) an Dritte (nachfolgend Auftragnehmer) beauftragt 
werden. Diese Bedingungen gelten für alle Verträge mit Unter‐
nehmen,  juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öf‐
fentlich‐rechtlichen  Sondervermögen  und  dabei  auch  für  alle 
künftigen  Geschäftsbeziehungen,  selbst wenn  sie  nicht  noch‐
mals ausdrücklich vereinbart werden. 

Entgegenstehende oder von diesen Bedingungen abweichende 
Bedingungen  des  Auftragnehmers  gelten  nur, wenn  die  Netz 
Leipzig  ausdrücklich  und  schriftlich  ihrer  Anwendung  zuge‐
stimmt haben. 

2 Art und Umfang der Leistungen 
Art und Umfang der beiderseitigen Leistungen bestimmen sich 
nach der vertraglichen Abmachung. Die Leistungsbeschreibun‐
gen erfolgen ausschließlich  schriftlich. Der Auftragnehmer hat 
auf Irrtümer und Unklarheiten in den Leistungsbeschreibungen 
schriftlich hinzuweisen. 

Die Netz Leipzig unterstützt die Tätigkeit des Auftragnehmers. 
Insbesondere gestatten  sie dem Auftragnehmer und dem von 
ihm eingesetzten Mitarbeiter den Zugang zu den für ihre Tätig‐
keit  notwendigen  Informationen.  Falls  vereinbart,  stellt  die 
Netz Leipzig Mitarbeiter aus ihren Fachbereichen als Ansprech‐
partner zur Unterstützung des Auftragnehmers zur Verfügung. 
Weitere Leistungen der Netz Leipzig  (RaumstelIung o. ä.) müs‐
sen gesondert vereinbart werden. 

3 Pflichten des Auftragnehmers 
Der  Auftragnehmer  hat  die  Leistung  gemäß  den  Leistungsbe‐
schreibungen  mit  der  im  kaufmännischen  Verkehr  üblichen 
Sorgfalt und nach dem jeweils gültigen Stand von Wissenschaft 
und Technik auszuführen sowie im Einklang mit den einschlägi‐
gen  gesetzlichen  Regelungen  und  ggf.  besonderen  Berufsvor‐
schriften 
auszuführen. 

Der Auftragnehmer verpflichtet  sich, alle  im Rahmen des Ver‐
trages von  ihm einzubringenden Leistungen (Gutachten, Pläne, 
Entwürfe, Zeichnungen, Aufstellungen, Berechnungen usw.) der 
Netz  Leipzig  zu übergeben und der Netz  Leipzig das Eigentum 
sowie  das  dauerhafte  ausschließliche  urheberrechtliche  Nut‐
zungsrecht  daran  zu  verschaffen.  Arbeitsunterlagen  die  dem 
Auftragnehmer  von  der  Netz  Leipzig  zur  Verfügung  gestellt 
worden  sind,  sind  vom  Auftragnehmer  unmittelbar  nach  Ab‐
schluss der Arbeiten zurückzugeben. 

Die  Leistungen  sind  vom Auftragnehmer unter Beachtung der 
im Vertrag fixierten Fristen und Termine auszuführen. 

Die  Leistung  ist  durch  den  Auftragnehmer  transparent  und 
nachvollziehbar in ihrem Ergebnis zu dokumentieren. 

Die  Dokumentation  ist  in  schriftlicher  Ausfertigung  sowie  in 
elektronischer  Form  auf  Datenträger  an  den  Auftraggeber  zu 
übergeben. 

Die Form der Dokumentation (ExceI‚ PDF o. ä.) wird mit der Be‐
auftragung festgelegt. 

4  Informationsrecht 
Die Netz Leipzig hat das Recht, sich jederzeit über den Fortgang 
der Leistungen zu  informieren. Auf Umstände, die die Ausfüh‐
rung  der  vereinbarten  Leistungen  erheblich  beeinträchtigen 
können,  insbesondere  Änderungen  des  Leistungsinhaltes,  hat 
der Auftragnehmer die Netz Leipzig unverzüglich unter Angabe 
der Gründe schriftlich hinzuweisen. 

5 Vergütung, Kostenerstattung 
Es gilt ausschließlich die vereinbarte Vergütungsregelung. 

Ist vereinbart, die Leistung zu Festpreisen auszuführen, sind die 
Leistungen  ausschließlich  in  der  vereinbarten Höhe  zu  vergü‐
ten.  Soweit  nichts  anderes  vereinbart  ist,  erfolgt  die  Zahlung 
nach ordentlicher Rechnungslegung, nach Übergabe der  jewei‐
ligen Dokumentation und nach Ende der Vertragslaufzeit. 

Ist  Vergütung  nach  Aufwand  vereinbart,  erfolgt  Abrechnung 
nach den von der Netz Leipzig anerkannten Zeitnachweisen des 
Auftragnehmers.  Die  Stunden‐/Tagessätze  richten  sich  nach 
den im Vertrag festgelegten Werten. 

Fahrt‐ und Übernachtungskosten werden ‐ soweit deren Erstat‐
tung vereinbart ist ‐ nur in nachgewiesener Höhe erstattet. Die 
entsprechenden Belege sind der Rechnung beizufügen. 

Sonstige  Aufwendungen  des  Auftragnehmers werden  nur  er‐
stattet, falls sie vorher schriftlich vereinbart wurden. 

Für alle Tätigkeiten, die notwendig sind um den Wissensstand 
zu wahren und  zu erweitern, erhält der Auftragnehmer  keine 
besondere Vergütung. 

6 Gewährleistung und Haftung 
Der Auftragnehmer gewährleistet im Rahmen des Vertrages die 
Ausführung der ihm in der Leistungsbeschreibung übertragenen 
Aufgaben. Zeigen sich Mängel, sind diese von der Netz Leipzig 
schriftlich  geltend  zumachen.  Führt  der  Auftragnehmer  nach 
Aufforderung  die Mängelbeseitigung  innerhalb  angemessener 
Frist  nicht  durch  oder  schlägt  sie  fehl,  hat  die  Netz  Leipzig 
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wahlweise  das  Recht,  Nacherfüllung,  Minderung,  Rücktritt, 
Schadenersatz  wegen  Nichterfüllung  oder  Ersatzvornahme 
selbst oder durch Dritte auf Kosten des Auftragnehmers zu ver‐
langen. 
 
Für Beratungsfehler haftet der Auftragnehmer nach den gesetz‐
lichen Bestimmungen. 
 
Gegenüber Dritten haftet der Auftragnehmer nur, wenn er der 
Weitergabe  der  zu  erbringenden  Leistungen  durch  die  Netz 
Leipzig  an Dritte  vorher  schriftlich  zugestimmt  hat.  In  diesem 
Fall  stellt  der  Auftragnehmer  die  Netz  Leipzig  von  allen  Haf‐
tungsansprüchen  ‐ einschließlich der Kosten der Rechtsverfol‐
gung  ‐  Dritter  frei,  die  aus  Anlass  eines  vom  Auftragnehmer 
verursachten Schadens gegen die Netz Leipzig geltend gemacht 
werden. 
 
7 Behinderung und Unterbrechung der Leistungen 
Leistungsfristen  verlängern  sich  in  angemessenem  Umfang, 
wenn der Auftragnehmer an der Erfüllung seiner vertraglichen 
Verpflichtungen durch höhere Gewalt oder sonstige unvorher‐
gesehene,  außergewöhnliche  und  unvermeidbare  Ereignisse 
gehindert  ist, die  trotz  zumutbarer  Sorgfalt nicht abgewendet 
werden  können;  als  Ereignisse  im  vorgenannten  Sinn  gelten 
insbesondere Krieg, Aufruhr, Feuer, Überschwemmungen sowie 
andere nicht vorhersehbare Betriebsstörungen. 
 
Sieht  sich  der  Auftragnehmer  in  der  ordnungsgemäßen  und 
rechtzeitigen  Durchführung  der  übernommenen  Leistungen 
behindert, so hat er dies der Netz Leipzig unverzüglich schrift‐
lich anzuzeigen. 
 
Sobald die Ursachen  für die Behinderung oder Unterbrechung 
wegfallen, hat der Auftragnehmer unter schriftlicher Anzeige an 
die Netz  Leipzig die  Leistungen ohne besondere Aufforderung 
unverzüglich wieder aufzunehmen. 
 
8 Verschwiegenheit 
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, über alle ihm bekannt ge‐
wordenen  oder  bekannt  werdenden  geschäftlichen  und  be‐
trieblichen Angelegenheiten auch über das Ende des Vertrags‐
verhältnisses hinaus Stillschweigen zu bewahren und auch sei‐
ne Mitarbeiter  entsprechend  zu  verpflichten. Unterlagen  und 
Arbeitsergebnisse 
dürfen  Dritten  gegenüber  nicht  zugänglich  gemacht  werden. 
Ausnahmen sind nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung 
der Netz  Leipzig  zulässig.  Veröffentlichungen  des  Auftragneh‐
mers, die aus dem Beratungsvertrag  resultieren, bedürfen der 
vorherigen Zustimmung der Netz Leipzig. 
 
Sollte  der  Auftragnehmer  über  seine  bei  der Netz  Leipzig  er‐
brachten Leistungen Referenzen benötigen, hat er in jedem Fal‐
le von der Netz Leipzig die vorherige Zustimmung einzuholen, 
ob er die Leistungen bekannt geben darf. 
 
Angaben gegenüber Dritten über Art und Umfang der erbrach‐
ten Leistungen behält die Netz Leipzig sich vor. 
 
9  Sonstiges 
Die Abtretung von Ansprüchen des Auftragnehmers aus diesem 

Vertrag bedarf der schriftlichen Einwilligung der Netz Leipzig. 
§ 354a HGB bleibt unberührt. 
Aufrechnungsrechte stehen dem Auftragnehmer nur zu, soweit 
seine Gegenansprüche  unbestritten  oder  rechtskräftig  festge‐
stellt sind. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes ist der 
Auftragnehmer  nur  insoweit  befugt,  als  sein  Gegenanspruch 
auf  dem  gleichen  Vertragsverhältnis  beruht  wie  die  streitige 
Forderung. 
 
Änderungen und Ergänzungen des Vertrages einschließlich die‐
ser Schriftformbestimmung bedürfen der Schriftform. 
 
Gerichtsstand ist Leipzig. 
 
Es  gilt  ausschließlich  das  Recht  der  Bundesrepublik  Deutsch‐
land. Die Anwendung des UN‐Kaufrechtes ist ausgeschlossen. 
 
Sollte  eine  der  Vereinbarungen  dieses  Vertrages  unwirksam 
sein,  so  lässt  dies  die  Gültigkeit  der  übrigen  Vereinbarungen 
unberührt. In diesem Fall sind die Vertragsparteien verpflichtet, 
eine  Vereinbarung  zu  treffen,  die  inhaltlich  der  unwirksamen 
am nächsten kommt. 




